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Verordnung
über die Spezielle Förderung, die Sonderschulung und die 
heilpädagogische Früherziehung (Verordnung 
Sonderpädagogik, Vo SoPä)

Änderung vom [Datum]

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft

beschliesst:

I.

Der Erlass SGS 640.71, Verordnung über die Spezielle Förderung, die Sonder-
schulung und die heilpädagogische Früherziehung (Verordnung Sonderpäda-
gogik, Vo SoPä) vom 22. Juni 2021 (Stand 1. Januar 2025), wird wie folgt ge-
ändert:

§  16 Abs. 6 (geändert)
6 Für die logopädischen Massnahmen für Schülerinnen und Schüler auf den 
Sekundarstufen  I  und  II  sowie  Schülerinnen  und  Schüler  der  Integrativen 
Sonderschulung mit Förderschwerpunkt Kommunikation und Sprache werden 
den Gemeinden vom Kanton semesterweise die Lohnkosten zuzüglich einer 
Infrastrukturpauschale von CHF 250.– abgegolten.

§  22 Abs. 2 (geändert), Abs. 8 (geändert)
2 Bei Logopädie auf den Sekundarstufen I und II und der Integrativen Sonder-
schulung  mit  Förderschwerpunkt  Kommunikation  und  Sprache  nimmt  die 
Schulleitung  vorgängig  zum  Entscheid  Rücksprache  mit  der  zuständigen 
Dienststelle bezüglich der Kostengutsprache.
8 Massnahmen für Logopädie werden mit Ausnahme der Integrativen Sonder-
schulung mit Förderschwerpunkt Kommunikation und Sprache für höchstens 2 
Jahre verfügt. Sie können auf Antrag des Logopädischen Dienstes, im Einver-
ständnis mit den Erziehungsberechtigten um maximal 1 Jahr verlängert wer-
den. Bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufen I und II und der Inte-
grativen Sonderschulung mit Förderschwerpunkt Kommunikation und Sprache 
meldet die zuweisende Schulleitung dem Amt für Volksschulen, Hauptabteilung 
Sonderpädagogik, die Zuweisungsentscheide.

https://bl.clex.ch/data/640.71/de
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II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Diese Änderung tritt am 1. August 2026 in Kraft.

Liestal...

Im Namen des Regierungsrats
der Präsident: Reber
die Landschreiberin: Heer Dietrich


